
Haftungsbegrenzung für ehrenamtlich tätige Vereinsvorstände vom 
BUNDESTAG beschlossen 
Der Deutsche Bundestag hat am 02.07.2009 das Gesetz zur Begrenzung der Haftung von 
ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen beschlossen. 

Unter anderem mit diesem Gesetz werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Ehrenamt 
verbessert. Die Neuregelungen bringen eine angemessene Begrenzung der zivilrechtlichen Haftung 
für ehrenamtliche Vereins- und Stiftungsvorstände - sie werden künftig nur noch für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit einstehen müssen. 
 

Haftungsbegrenzung für Vereins- und Stiftungsvorstände  

Das vom Deutschen Bundestag in zweiter und dritter Lesung beschlossene Gesetz zur Begrenzung 
der Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen beinhaltet angemessene 
Haftungserleichterungen für Vereins- und Stiftungsvorstände, die unentgeltlich tätig sind oder für ihre 
Tätigkeit ein geringfügiges Honorar von maximal 500 Euro im Jahr erhalten. Diese Wertgrenze 
orientiert sich an dem Steuerfreibetrag für Vereinsvorstände. So wird gewährleistet, dass Vereine und 
Vorstandsmitglieder die vorgesehenen steuerrechtlichen Vergünstigungen ohne negative 
haftungsrechtliche Folgen ausschöpfen können. 
 

Außerdem sieht das Gesetz vor, dass Vorstandsmitglieder, die unentgeltlich tätig sind oder lediglich 
eine Vergütung von höchstens 500 Euro im Jahr erhalten, für ihre Vorstandstätigkeit nur noch bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haften. 
 

Beispiel: Um die Vereinskasse zu entlasten, organisiert der Vorstand eines Tennisvereins für den 
Vereinsparkplatz einen Winterdienst durch Vereinsmitglieder. Das für die Diensteinteilung zuständige 
Vorstandsmitglied übersieht versehentlich eine E-Mail, mit der sich ein für den Winterdienst 
vorgesehenes Vereinsmitglied krank meldet. Nach ergiebigen Schneefällen in der Nacht fährt am 
12.02.2009 vormittags ein Vereinsmitglied auf dem nicht geräumten Vereinsparkplatz glättebedingt mit 
dem Auto gegen einen Zaunpfeiler. Da dem zuständigen Vorstandsmitglied nur einfache 
Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, haftet es weder gegenüber dem Mitglied für den Schaden am Auto 
noch gegenüber dem Verein für den Schaden am Zaun. 
 

Schädigt das Vorstandsmitglied nicht den Verein oder dessen Mitglieder, sondern Dritte, wird die 
Haftung gegenüber dem Dritten nicht beschränkt. Allerdings hat der Verein das Vorstandsmitglied von 
der Haftung gegenüber dem Dritten freizustellen, sofern das Vorstandsmitglied nicht grob fahrlässig 
oder vorsätzlich gehandelt hat. 
 

Beispiel: Der Unfall auf dem Vereinsparkplatz betrifft nicht das Auto eines Vereinsmitglieds, sondern 
den Lieferwagen eines vom Verein beauftragten Handwerkers. Der Handwerker kann vom 
Vorstandsmitglied den vollen Ersatz des ihm entstandenen Schadens fordern. Das Vorstandsmitglied 
kann jedoch intern vom Verein verlangen, das dieser dem Handwerker den Schadenersatz leistet. 
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Gesetz
zur Begrenzung der Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen

Vom 28. September 2009

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Ja
nuar 2002 (BGBI. 1 S. 42, 2909; 2003 1 5. 738), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 24, September 2009 (BGB1. 1 5. 3145), wird wie folgt ge
ändert:

1 In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 31 folgende Angabe einge
fügt:

„ 31a Haftung von Vorstandsmitgliedern“.

2. Nach § 31 wird folgender § 31a eingefügt:

„ 31a

Haftung von Vorstandsmitgliedern

(1) Ein Vorstand, der unentgeltlich tätig ist oder für seine Tätigkeit eine
Vergütung erhält, die 500 Euro jährlich nicht übersteigt, haftet dem Verein
für einen in Wahrnehmung seiner Vorstandspflichten verursachten Schaden
nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für
die Haftung gegenüber den Mitgliedern des Vereins,

(2) Ist ein Vorstand nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines
in Wahrnehmung seiner Vorstandspflichten verursachten Schadens ver
pflichtet, so kann er von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit
verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahr
lässig verursacht wurde.“

3. In § 40 wird die Angabe „des § 28“ durch die Angabe „ ‚ der § 28, 31a
Abs. 1 Satz 2“ ersetzt.

4. In § 86 Satz 1 wird die Angabe „ 28 bis 31, 42“ durch die Angabe „ 28
bis 31a und 42“ ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetz
blatt zu verkünden,

Berlin, den 28. September 2009

Der Bundespräsident
Horst Köhler

Die Bundeskanzierin
Dr. Angela Merkel

Die Bundesministerin der Justiz
Brigitte Zypries


